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Bisherige Version 

 
(in der Fassung vom 30.11.2021 –  

 2. Nachtrag)  
 
 
 
Hauptsatzung des Amtes Itzehoe-Land 

(Kreis Steinburg) 
 

 
Zukünftige Version 

 
(ab 01.07.2023) 

Neufassung der Hauptsatzung 
 
 
 
Hauptsatzung des Amtes Itzehoe-Land 

(Kreis Steinburg) 
 

 

 

 Ein Inkrafttreten der neuen Hauptsatzung 
im Zuge der Umsetzung der Hauptamt-
lichkeit beim Amt Itzehoe-Land ist zum 
01.07.2023 geplant. 

 

 Eine Änderung der Hauptsatzung bedarf 
nach § 4 (1) GO der Genehmigung der  

 Kommunalaufsichtsbehörde (KAB). Diese 
 Genehmigung ist vor dem Inkrafttreten 
 noch einzuholen. 
 

 Eine Vorabstimmung des zur Beratung 
vorliegenden Entwurfes hat zwischen dem 
Hauptamt und der KAB bereits stattgefun-
den. 

 

Inhaltsverzeichnis 
 
§ 1  Amtssitz, Wappen, Siegel 
§ 2  Amtsausschuss 
§ 2a  Sitzungen in Fällen höherer Gewalt 
§ 3  Verwaltung 
§ 4  Amtsvorsteherin oder Amtsvorsteher 
§ 5  Leitende Verwaltungsbeamtin,  

Inhaltsverzeichnis 
 
§ 1  Amtssitz, Wappen, Siegel 
§ 2  Amtsausschuss 
§ 3  Sitzungen in Fällen höherer Gewalt 
§ 4  Verwaltung  
§ 5  Amtsvorsteherin, Amtsvorsteher 
§ 6  Amtsdirektorin, Amtsdirektor 

 
 

 Die Regelungen zu „Sitzungen in Fällen 
von höherer Gewalt“ sind zukünftig in ei-
nem eigenen Paragrafen aufgenommen. 

 

 Anpassung des Inhaltsverzeichnisses 
hierdurch.  
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   leitender Verwaltungsbeamter 
§ 6  Einstellung von Dienstkräften  
 des Amtes 
§ 7  Gleichstellungsbeauftragte 
§ 8  Ständige Ausschüsse 
§ 9  Verarbeitung personenbezogener  
 Daten 
§ 10  Verträge mit Mitgliedern des  
    Amtsausschusses 
§ 11  Verpflichtungserklärungen 
§ 12  Veröffentlichungen 
§ 13  Inkrafttreten 
 

§ 7  Einstellung von Beschäftigten  
 des Amtes 
§ 8  Gleichstellungsbeauftragte 
§ 9  Ständige Ausschüsse 
§ 10  Verarbeitung personenbezogener  
 Daten 
§ 11  Verträge nach § 24 a AO i.V.m.  
    § 29 Abs. 2 GO 
§ 12  Verpflichtungserklärungen 
§ 13  Veröffentlichungen 
§ 14  Inkrafttreten 
 

 

 
Präambel 

 
Aufgrund des § 24 a der Amtsordnung für 
Schleswig-Holstein in Verbindung mit § 4 der 
Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird 
nach Beschluss des Amtsausschusses vom 
07.07.2014 / 23.11.2020 / 07.09.2021 und mit 
Genehmigung des Landrats des Kreises Stein-
burg vom 28.07.2014 / 18.01.2021 / 
18.11.2021 folgende Hauptsatzung des Amtes 
Itzehoe-Land erlassen. 

 
Präambel 

 
Aufgrund des § 24 a der Amtsordnung für 
Schleswig-Holstein in Verbindung mit § 4 der 
Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird 
nach Beschluss des Amtsausschusses des 
Amtes Itzehoe-Land vom 13.02.2023 und mit 
Genehmigung des Landrats des Kreises Stein-
burg folgende Hauptsatzung des Amtes 
Itzehoe-Land erlassen: 

 
 
 

 Geplante Sitzung Amtsausschuss am 
13.02.2023 

https://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/bssh/document/jlr-AmtsOSH2003V27P24a/format/xsl/part/S?oi=Tu5yqNhqkT&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/bssh/document/jlr-GemOSH2003pP4/format/xsl/part/S?oi=Tu5yqNhqkT&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/bssh/document/jlr-GemOSH2003pP4/format/xsl/part/S?oi=Tu5yqNhqkT&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
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§ 1 

Amtssitz, Wappen, Siegel 
  
(1)  Die Verwaltung des Amtes Itzehoe-
 Land hat ihren Amtssitz in Itzehoe.  
 
(2)  Das Wappen des Amtes Itzehoe-
 Land ist von Grün und Gold im 
 Schuppen schnitt schräglinks geteilt. 
 Oben eine 16-blättrige, bewurzelte 
 Buche, unten eine Bockmühle in 
 verwechselten Farben. 
 
(3)  Das Dienstsiegel zeigt das  
 Amtswappen mit der Umschrift  
 „Amt Itzehoe-Land Kreis Steinburg“. 
 
(4)  Die Verwendung des Amtswappens 
 durch Dritte bedarf der Zustimmung 
 der Amtsvorsteherin oder des  
 Amtsvorstehers. 

 
§ 1 

Amtssitz, Amtswappen, Siegel 
 

(1)  Die Verwaltung des Amtes Itzehoe-  
            Land hat ihren Amtssitz in Itzehoe. 
 
(2)  Das Wappen des Amtes Itzehoe-
 Land ist von Grün und Gold im 
 Schuppen schnitt schräglinks geteilt. 
 Oben eine 16-blättrige, bewurzelte 
 Buche, unten eine Bockmühle in 
 verwechselten Farben. 
 

(3)  (3)  Das Dienstsiegel zeigt das  
   Amtswappen mit der Umschrift  

  „Amt Itzehoe-Land Kreis Steinburg“. 
(4)   
(4) (4) Die Verwendung des Amtswappens 

 durch Dritte bedarf der Zustimmung 
 der Amtsdirektorin oder des  

  Amtsdirektors. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Künftiges Organ für eine Zustimmung ist 
die/der Amtsdirektorin/Amtsdirektor. 
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§ 2 

Amtsausschuss 
 
(1)  Der Amtsausschuss soll mindestens 
 vierteljährlich einberufen werden.  
 
 
 
 
(2)  Jedes Mitglied des Amtsausschusses 
 hat eine Stellvertreterin oder einen 
 Stellvertreter. Die Stellvertretenden 
 vertreten die Mitglieder des  
 Amtsausschusses im  
 Verhinderungsfall. 

 
§ 2 

Amtsausschuss 
 
(1)  Jedes Mitglied des Amtsausschusses 

hat eine Stellvertreterin oder einen 
Stellvertreter. Die Stellvertretenden 
vertreten die Mitglieder des Amtsaus-
schusses im Verhinderungsfall. 

 
(2)  Der Amtsausschuss trifft auf Vor-

schlag der Amtsdirektorin oder des 
Amtsdirektors die Personalentschei-
dungen* für Inhaberinnen oder Inha-
ber von Stellen, die der Amtsdirek-
torin oder dem Amtsdirektor unmit-
telbar unterstellt sind und Leitungs-
aufgaben erfüllen. 

 

 
 
 
 

 Künftig entfällt die Regelung der Sitzungs-
durchführung des Amtsausschusses, da 
diese sich lt. Gesetz ergibt.  
 
 
 

 Konkretisierung des Entscheidungsrah-
mens zur Einstellung von Personal, die 
der Amtsdirektorin oder dem Amtsdirektor 
unmittelbar unterstellt sind und Leitungs-
aufgaben erfüllen (Verweis derzeitige Re-
gelung lt. aktueller Hauptsatzung nach  
§ 6 (1). 

 
*Hinweis: 
 
In hauptamtlich verwalteten Ämtern besteht eine 
Bündelung aller dienst- und arbeitsrechtlichen 
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Personalentscheidungen beim Amtsdirektor, ins-
besondere die Einstellung und Kündigung von 
Angestellten, Begründung eines Beamtenverhält-
nisses, Beförderung, Versetzung, Abordnung und 
Entlassung (§§ 15b Abs. 7 AO, 55 Abs. 1 GO). 
 

 
§ 2a 

Sitzungen in Fällen höherer Gewalt 
 
Bei Naturkatastrophen, aus Gründen des In-
fektionsschutzes oder vergleichbaren Notsitu-
ationen können Sitzungen des Amtsausschus-
ses oder der Ausschüsse als Videokonferenz 
durchgeführt werden. 

 
§ 3 

Sitzungen in Fällen höherer Gewalt 
 

Bei Naturkatastrophen, aus Gründen des In-
fektionsschutzes oder vergleichbaren Notsitu-
ationen können Sitzungen des Amtsausschus-
ses oder der Ausschüsse als Videokonferenz 
durchgeführt werden. 

 

 Die Regelungen zu „Sitzungen in Fällen 
von höherer Gewalt“ sind zukünftig in ei-
nem eigenen Paragrafen (neu § 3) aufge-
nommen. 

 
§ 3 

Verwaltung 
 
Das Amt Itzehoe-Land unterhält an seinem 
Amtssitz eine eigene Verwaltung. 

 
§ 4 

Verwaltung 
 

Das Amt Itzehoe-Land unterhält an seinem 
Amtssitz eine eigene Verwaltung. Die Verwal-
tung wird von einer hauptamtlichen Amts-
direktorin oder einem hauptamtlichen 
Amtsdirektor geleitet. 
 

 
 

 Neu aufgenommen/Ergänzung zur zu-
künftigen Organisationsform in der Form 
einer hauptamtlich geführten Amtsverwal-
tung durch eine Amtsdirektorin/einen 
Amtsdirektor nach § 15a Amtsordnung 
(AO). 
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§ 4 

Amtsvorsteherin, Amtsvorsteher 
 
(1)  Außer den ihr oder ihm gesetzlich 
 übertragenen Aufgaben obliegen der 
 Amtsvorsteherin oder dem  
 Amtsvorsteher die Entscheidungen, die 
 nicht nach § 10 AO dem Amtsaus-
 schuss vorbehalten sind.  
 §§ 6 und 10 bleiben unberührt.  
 Ausgenommen von der Übertragung 
 ist die  Entscheidung über die  
 Befangenheit von Mitgliedern des 
 Amtsausschusses. 
  
 
 
(2)  Sie oder er entscheidet über 
 
1.  die Führung von Rechtsstreitigkeiten 
 und den Abschluss von Vergleichen 
 soweit ein Betrag von  
 5.000 € nicht überschritten wird, 
 

 
§ 5 

Amtsvorsteherin, Amtsvorsteher 
 

(1) Der Amtsvorsteherin oder dem 
Amtsvorsteher obliegen die ihr oder 
ihm gesetzlich übertragenen Aufga-
ben. Die Amtsvorsteherin oder der 
Amtsvorsteher vertritt die Belange 
des Amtsausschusses gegenüber 
der Amtsdirektorin oder dem Amts-
direktor als verwaltungsleitendem 
Organ des Amtes. 

 
 
 
 
 
(2) Die Amtsvorsteherin oder der Amts-

vorsteher wird im Falle ihrer oder 
seiner Verhinderung von ihren oder 
seinen Stellvertreterinnen oder 
Stellvertreter in der Reihenfolge ih-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Verschiebung fachlicher Verantwortung 
vom Ehrenamt auf das Hauptamt: Der 
Kompetenzrahmen wurde unter § 6 Abs. 3 
bei der Amtsdirektorin/ beim Amtsdirektor 
aufgenommen. 
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2.  den Erwerb von Vermögensgegen
 ständen, soweit der Wert des  
 Vermögensgegenstandes  
 einen Betrag von 20.000 € nicht über
 steigt, 
 
3.  den Abschluss von Leasingverträgen, 
 soweit der monatliche Mietzins 500 € 
 nicht übersteigt, 
 
4.  die Veräußerung und Belastung von 
 Amtsvermögen, soweit der Wert des  
 Vermögensgegenstandes oder die  
 Belastung den Wert von 10.000 €  
 nicht übersteigt, 
 
5.  die Annahme und Vermittlung von 
 Schenkungen und Spenden und  
 ähnlichen Zuwendungen  
 bis zu einem Wert von 10.000 €, 
 
6.  die Annahme von Erbschaften bis zu 
 einem Wert von 10.000 €, 
 

rer Wahl vertreten. Die Stellvertre-
tenden können nicht gleichzeitig 
Stellvertreter der Amtsdirektorin  

 oder des Amtsdirektors sein. 
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7.  die Anmietung und Anpachtung von 
 Grundstücken, Wohnungen und  
 Gebäuden soweit der monatliche  
 Mietzins je Objekt 1.000 € nicht  
 übersteigt, 
 
8.  die Vergabe von Aufträgen bis zu  
 einem Wert von 25.000 €, 
 
9.  die Vergabe von Architekten- und  
 Ingenieurleistungen. 
 

 
§ 5 

Leitende Verwaltungsbeamtin/  
leitender Verwaltungsbeamter 

 
(1)  Die leitende Verwaltungsbeamtin oder 
 der leitende Verwaltungsbeamte führt 
 die Geschäfte der laufenden Verwal-
 tung unter Leitung der Amtsvorsteherin 
 oder des Amtsvorstehers. 
 

 
§ 6 

Amtsdirektorin,  
Amtsdirektor 

 
(1)  Die Amtsdirektorin oder der Amtsdi-

rektor wird für die Dauer von sechs 
Jahren gewählt. 

 
 
 
(2)  Außer den ihr oder ihm gesetzlich 

übertragenen Aufgaben obliegen 

 
 
 
 
 

 Festlegung der Wahlzeitperiode (nach  
 § 15b Abs. 2 AO mindestens 6 Jahre, 
 höchstens 8 Jahre möglich). 
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(2)  Die leitende Verwaltungsbeamtin oder 
 der leitende Verwaltungsbeamte berät 
 die ehrenamtlichen  
 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister 
 der amtsangehörigen Gemeinden. Ziel  
 der Beratung ist es, die rechtmäßige, 
 zweckmäßige und wirtschaftliche 
 Wahrnehmung der Verwaltung sowie 
 das Wohl der Einwohnerinnen und Ein-
 wohner sicherzustellen.  
 Zu der Beratung gehören  
 insbesondere Fragen der Anwendung 
 des § 43 GO (Widerspruch gegen  
 Beschlüsse der Gemeindevertretung). 
 Über die Form (mündlich bzw.  
 schriftlich), Zeitpunkt und Ort der  
 Beratung (in der Gemeinde, in der 
 Amtsverwaltung oder an einem  
 anderen Ort) entscheidet die leitende 
 Verwaltungsbeamtin oder der leitende 
 Verwaltungsbeamte nach pflicht-
 gemäßem Ermessen und möglichst in 
 Abstimmung mit den ehrenamtlichen 
 Bürgermeisterinnen und  

der Amtsdirektorin oder dem Amts-
direktor die Entscheidungen, die 
nicht nach § 10 AO dem Amtsaus-
schuss vorbehalten sind. § 7 bleibt 
unberührt. Ausgenommen von der 
Übertragung ist die Entscheidung 
über die Befangenheit von Mitglie-
dern des Amtsausschusses. 

 
(3)  Sie oder er entscheidet über 
 

1. die Führung von Rechtsstreitig-
keiten und den Abschluss von 
Vergleichen, soweit ein Betrag 
von 5.000,00 € nicht überschrit-
ten wird, 

 
2. die Übernahme von Bürg-

schaften, den Abschluss von 
Gewährverträgen und die Be-
stellung anderer Sicherheiten 
für Dritte sowie Rechtsge-
schäfte, die dem wirtschaft-
lich gleichkommen, soweit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Verschiebung fachlicher Verantwortung 
vom Ehrenamt auf das Hauptamt: Der 
Kompetenzrahmen (Wertgrenzen)wurde 
beim Amtsdirektorin/Amtsdirektor über-
nommen (vorher nach § 4 Abs. 2 bei der 
Amtsvorsteherin/Amtsvorsteher). 
 
 

 Im Wesentlichen wurden die Wertgrenzen 
übernommen. Anpassung Formulierung 
gem. Mustersatzung zur Hauptsatzung 
vom Land S-H. 
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 Bürgermeistern. In geeigneten Fällen 
 kann die leitende Verwaltungsbeamtin 
 oder der leitende Verwaltungsbeamte  
 auch eine Mitarbeiterin oder einen  
 Mitarbeiter des Amtes mit der Beratung 
 beauftragen. Die leitende Verwaltungs-
 beamtin oder der leitende  
 Verwaltungsbeamte unterrichtet die  
 Amtsvorsteherin oder den  
 Amtsvorsteher über die  
 Beratungspunkte, die für das gesamte 
 Amt von Bedeutung sind. In  
 grundsätzlichen Angelegenheiten soll 
 sich die leitende Verwaltungsbeamtin 
 oder der leitende Verwaltungsbeamte 
 vor der Beratung mit der  
 Amtsvorsteherin oder dem  
 Amtsvorsteher abstimmen. 
 
(3)  Der leitenden Verwaltungsbeamtin  
 oder dem leitenden Verwaltungsbe-
 amte wird die Zuständigkeit der  
 Obersten Dienstbehörde für die Dienst
 kräfte des Amtes übertragen. 

ein Betrag von 20.000,00 € 
nicht überschritten wird, 

 
3. den Erwerb von Vermögensge-

genständen, soweit der Wert 
des Vermögensgegenstandes 
einen Betrag von 20.000,00 € 
nicht übersteigt, 

 
4. den Abschluss von Leasing-

Verträgen, soweit der monatli-
che Mietzins 1.000,00 € nicht 
übersteigt, 

 
5. die Veräußerung und Belastung 

von Amtsvermögen, soweit der 
Wert des Vermögensgegen-
standes oder die Belastung ei-
nen Wert von 10.000,00 € nicht 
übersteigt, 

 
6. die Annahme und Vermittlung 

von Schenkungen, Spenden 
und ähnlichen Zuwendungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Erhöhung um 500 € (mtl.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    Hauptamt des Amtes Itzehoe-Land             Stand: 01.02.2023 
    (Reese)                                                                  Beschlussstand: Finanz- und Verwaltungsausschuss 
 

                

Synopse zur Änderung der Hauptsatzung des Amtes Itzehoe-Land                                Anlage zur Vorlage 

 

 
Satzung in der aktuellen Fassung 

 
Änderungsvorschlag 

(Änderungen sind fett rot markiert) 
 

 
Erläuterungen 

 

Seite - 11 - 
 

 

bis zu einem Wert von 
10.000,00 €, 

 
7. die Annahme von  
 Erbschaften bis zu einem  

  Wert von 10.000,00 €, 
 

8. die Anmietung und Anpachtung 
von Grundstücken und Gebäu-
den soweit der monatliche Miet-
zins je Objekt 2.000,00 € nicht 
übersteigt, 

 
9. die Vergabe von Aufträgen  

  bis zu einem Wert von  
  25.000,00 €, 
 

10. die Vergabe von Architekten- 
und Ingenieurleistungen bis zu 
einem Wert von 25.000,00 €. 

 
(4)  Die Amtsdirektorin oder der Amtsdi-

rektor berät die ehrenamtlichen Bür-
germeisterinnen und Bürgermeister 
der amtsangehörigen Gemeinden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Erhöhung um 1.000 € (mtl.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Neu Deckelung bis max. 25.000,00 €. 
Darüber hinaus Entscheidungsrahmen 
beim Hauptausschuss bzw. Amtsaus-
schuss. 
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Ziel der Beratung ist es, die recht-
mäßige, zweckmäßige und wirt-
schaftliche Wahrnehmung der Ver-
waltung sowie das Wohl der Ein-
wohnerinnen und Einwohner sicher-
zustellen. Zu der Beratung gehören 
insbesondere Fragen der Anwen-
dung des § 43 GO. Über die Form 
(mündlich bzw. schriftlich), Zeit-
punkt und Ort der Beratung (in der 
Gemeinde, in der Amtsverwaltung o-
der an einem anderen Ort) entschei-
det die Amtsdirektorin oder der 
Amtsdirektor nach pflichtgemäßem 
Ermessen und möglichst in Abstim-
mung mit den ehrenamtlichen Bür-
germeisterinnen und Bürgermeis-
tern. In geeigneten Fällen kann die 
Amtsdirektorin oder der Amtsdirek-
tor auch eine Mitarbeiterin oder ei-
nen Mitarbeiter des Amtes mit der 
Beratung beauftragen. 
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(5)  Die Amtsdirektorin oder der Amtsdi-
rektor erhält eine Aufwandsentschä-
digung in Höhe des Höchstsatzes 
der Kommunalbesoldungsverord-
nung. 

 
(6)  Der Amtsausschuss wählt aus sei-

ner Mitte für die Dauer der Wahlzeit  

zwei Stellvertretungen* der Amtsdi-

rektorin oder des Amtsdirektors. 
 

 
 
 

 Nach § 11 i.V.m. § 10 (1) der KomBesVO 
erhält die Amtsdirektorin/der Amtsdirektor 
eine mtl. Aufwandsentschädigung bis 
max. 175 € bei Ämtern mit bis zu 20.000 
Einwohnerinnen und Einwohner. 
 

 Regelung zur Anzahl der Stellvertreten-
den der Amtsdirektorin bzw. des Amtsdi-
rektors (§ 15c Abs. 1 AO). Es können bis 
zu drei Stellvertretungen festgelegt wer-
den. 

 

*Hinweis zur Stellvertretung: 
 
Im Verhinderungsfalle wird die/der Amtsdi-

rektor/in mit den gleichen (gesetzlichen) 

Rechten und Pflichten von seinen ehren-

amtlichen Stellvertretungen vertreten. 
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Durch Organisationsverfügung (z. Bsp. per 

aufzunehmender Regelung in der Dienst- 

und Geschäftsanweisung des Amtes - 

ADGA) kann die/der Amtsdirektor/in Teile ih-

rer/seiner Aufgaben auf Mitarbeiter/innen der 

Amtsverwaltung delegieren.  

 

Ein (fachlicher) Verwaltungsvertreter 

der/des Amtsdirektors/in ist im überwiegen-

den Fall von hauptamtlich geleiteten Amts-

verwaltungen im Land S.-H. die/der sog.  

Büroleitende Beamter/in (Abkürzung: BLB). 

 

Die/der BLB ist der „erste“ Verwaltungsver-
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treter mit abschließender interner Entschei-

dungskompetenz für Geschäfte der lfd. Ver-

waltung bei Abwesenheit der/des Amtsdirek-

tors/in. 

 

Der/die BLB nimmt beispielsweise vertretend 

für die/den Amtsdirektor/in die Dienst-/Fach-

aufsicht der Amtsverwaltung neben der ver-

tretenden Beratung für das Ehrenamt wahr. 

 

Überdies ist es in Verbindung der Einführung 

der Hauptamtlichkeit möglich, neue (gesetz-

lich geforderte) Aufgabenbereiche (z. Bsp. 

wie das Berichtswesen) durch den BLB um-

zusetzen. 
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Die Aufnahme einer organisatorischen Re-

gelung eines fachlichen Vertreters in der 

Hauptsatzung ist nach derzeitigen Amts-

ordnung jedoch nicht möglich. 

 

 
§ 6 

Einstellung von Dienstkräften  
des Amtes 

 
(1)  Der Amtsausschuss entscheidet über 
 die Einstellung der Amtsleiterinnen und 
 Amtsleiter der Verwaltung des Amtes 
 Itzehoe-Land.  
 
(2)  Die Amtsvorsteherin oder der  
 Amtsvorsteher entscheidet über  
 die Einstellung der übrigen  
 Dienstkräfte des Amtes. 
 
(3)  Der Amtsausschuss kann die  

 
§ 7 

Einstellung von Beschäftigten  
des Amtes 

 
(1) Die Amtsdirektorin oder der Amtsdi-

rektor entscheidet über die Einstel-
lung* der Beschäftigten des Am-
tes. Unberührt bleibt § 2 Abs. 2. 

 
(2) Der Amtsausschuss kann die Entschei-

dung über die Einstellung der Beschäf-
tigten jederzeit an sich ziehen. 

 

 
 

 Redaktionelle Anpassung der Formulie-
rung von „Personal des Amtes“. 
 

 Regelung zur Einstellung der Amtsleiterin-
nen und Amtsleiter der Verwaltung des 
Amtes Itzehoe-Land unter § 2 Abs. 2 
(Amtsausschuss). 
 

 Über die Einstellung von Beschäftigten 
entscheidet nicht mehr die/der Amtsvor-
steher/in, sondern die/der Amtsdirektor/in. 

 
*Hinweis: 
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 Entscheidung über die Einstellung der 
 Dienstkräfte des Amtes jederzeit an 
 sich ziehen. 
 

 
In hauptamtlich verwalteten Ämtern besteht 
eine Bündelung aller dienst- und arbeits-
rechtlichen Personalentscheidungen beim 
Amtsdirektor, insbesondere die Einstellung 
und Kündigung von Angestellten, Begründung 
eines Beamtenverhältnisses, Beförderung, 
Versetzung, Abordnung und Entlassung (§§ 
15b Abs. 7 AO, 55 Abs. 1 GO). 
 

 
§ 8 

Gleichstellungsbeauftragte 
 
(1)  Die Gleichstellungsbeauftragte ist 
 ehrenamtlich tätig. 
 
(2)  Die Gleichstellungsbeauftragte trägt 

zur Verwirklichung der Gleichberechti-
gung von Frauen und Männern im Amt 
Itzehoe-Land bei.  
Sie ist dabei insbesondere in folgen-
den Aufgabenbereichen tätig: 

 

 
§ 8 

Gleichstellungsbeauftragte 
 
(1)  Die Gleichstellungsbeauftragte ist 
 hauptamtlich tätig. 
 
(2)  Die Gleichstellungsbeauftragte trägt 

zur Verwirklichung der Gleichberechti-
gung von Frauen und Männern im Amt 
Itzehoe-Land bei.  
Sie ist dabei insbesondere in folgen-
den Aufgabenbereichen tätig: 

 

 
 
 
 

 Mit Beschluss vom 27. Juni 2019 bestellte 
der Amtsausschuss eine Mitarbeiterin des 
Amtes zur hauptamtlichen Gleichstellungs-
beauftragten. Im Stellenplan des Amtes ist 
die Stelle der Gleichstellungsbeauftragten 
seit dem Jahr 2020 mit einem Stellenanteil 
von 0,1 ausgewiesen. Die derzeit aktuelle 
Hauptsatzung des Amtes sieht eine ehren-
amtliche Beschäftigung vor. Die korrekte 
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 Einbringung frauenspe-
zifischer Belange in die 
Arbeit des Amtsaus-
schusses, der Gemein-
devertretungen der 
amtsangehörigen Ge-
meinden, z.B. auch bei 
der Aufstellung eines 
Bebauungsplanes, und 
der Amtsdirektorin oder 
dem Amtsdirektor gelei-
teten Verwaltung, 

 

 Prüfung von Verwal-
tungsvorlagen auf ihre 
Auswirkungen für 
Frauen, 
 

 Mitarbeit an Initiativen 
zur Verbesserung der 
Situation von Frauen im 
Amt, 

 

 Anbieten von Sprech-
stunden und Beratung 

 Einbringung frauenspe-
zifischer Belange in die 
Arbeit des Amtsaus-
schusses, der Gemein-
devertretungen der 
amtsangehörigen Ge-
meinden, z.B. auch bei 
der Aufstellung eines 
Bebauungsplanes, und 
der Amtsdirektorin oder 
dem Amtsdirektor gelei-
teten Verwaltung, 

 

 Prüfung von Verwal-
tungsvorlagen auf ihre 
Auswirkungen für 
Frauen, 
 

 Mitarbeit an Initiativen 
zur Verbesserung der 
Situation von Frauen im 
Amt, 

 

 Anbieten von Sprech-
stunden und Beratung 

Angabe zur Art des Beschäftigungsverhält-
nisses ist unbedingt in der Neufassung der 
Hauptsatzung aufzunehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    Hauptamt des Amtes Itzehoe-Land             Stand: 01.02.2023 
    (Reese)                                                                  Beschlussstand: Finanz- und Verwaltungsausschuss 
 

                

Synopse zur Änderung der Hauptsatzung des Amtes Itzehoe-Land                                Anlage zur Vorlage 

 

 
Satzung in der aktuellen Fassung 

 
Änderungsvorschlag 

(Änderungen sind fett rot markiert) 
 

 
Erläuterungen 

 

Seite - 19 - 
 

 

für hilfesuchende 
Frauen, 
 

 Zusammenarbeit mit ge-
sellschaftlichen Grup-
pen, Institutionen, Be-
trieben und Behörden, 
um frauenspezifische 
Belange wahrzuneh-
men. 
 

(3)  Die Gleichstellungsbeauftragte unter-
liegt der allgemeinen Dienstaufsicht 
der Amtsvorsteherin oder des Amtsvor-
stehers. Sie ist in Ausübung ihrer Tä-
tigkeit an fachliche Weisungen der 
Amtsvorsteherin oder des  

 Amtsvorstehers oder der leitenden 
 Verwaltungsbeamtin oder des leiten-

den Verwaltungsbeamten nicht gebun-
den. 

 
(4)  Die Amtsvorsteherin oder der Amtsvor-

steher und die leitende Verwaltungsbe-

für hilfesuchende 
Frauen, 
 

 Zusammenarbeit mit ge-
sellschaftlichen Grup-
pen, Institutionen, Be-
trieben und Behörden, 
um frauenspezifische 
Belange wahrzuneh-
men. 
 

(3)  Die Gleichstellungsbeauftragte unter-
liegt der allgemeinen Dienstaufsicht 
der Amtsdirektorin oder des Amtsdi-
rektors; sie ist in Ausübung ihrer Tä-
tigkeit an fachliche Weisungen der 
Amtsdirektorin oder des Amtsdirek-
tors nicht gebunden. 

 
 
 
 

(4)  Die Amtsdirektorin oder der Amtsdi-
rektor hat die Gleichstellungsbeauf-
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amtin oder der leitende Verwaltungs-
beamte haben die Gleichstellungsbe-
auftragte im Rahmen ihres Aufgaben-
bereiches an allen Vorhaben so früh-
zeitig zu beteiligen, dass deren Initiati-
ven, Anregungen, Vorschläge, Beden-
ken oder sonstige Stellungnahmen be-
rücksichtigt werden können. Dazu sind 
ihr die zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
notwendigen Unterlagen zur Kenntnis  

 zu geben sowie erbetene Auskünfte zu 
erteilen. 

 
(5)  Die Gleichstellungsbeauftragte kann in 

ihrem Aufgabenbereich eigene Öffent-
lichkeitsarbeit betreiben. Dabei ist sie 
an Weisungen nicht gebunden. Sie 
kann an den Sitzungen des Amtsaus-
schusses und der Ausschüsse teilneh-
men. Dies gilt auch für nichtöffentliche  

 Sitzungen. Zeit, Ort und Tagesordnung 
der Sitzungen sind ihr rechtzeitig be-
kannt zu geben. In Angelegenheiten ih-
res Aufgabenbereichs ist ihr auf 
Wunsch das Wort zu erteilen. 

tragte im Rahmen ihres Aufgabenbe-
reiches an allen Vorhaben so frühzeitig 
zu beteiligen, dass deren Initiativen, 
Anregungen, Vorschläge, Bedenken o-
der sonstige Stellungnahmen berück-
sichtigt werden können. Dazu sind ihr 
die zur Erfüllung ihrer Aufgaben not-
wendigen Unterlagen zur Kenntnis zu 
geben sowie erbetene Auskünfte zu er-
teilen. 

 
 
 

 
(5)  Die Gleichstellungsbeauftragte kann in 

ihrem Aufgabenbereich eigene Öffent-
lichkeitsarbeit betreiben. Dabei ist sie 
an Weisungen nicht gebunden. Sie 
kann an den Sitzungen des Amtsaus-
schusses und der Ausschüsse teilneh-
men. Dies gilt auch für nichtöffentliche 
Teile von Sitzungen. Zeit, Ort und Ta-
gesordnung der Sitzungen sind ihr 
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 rechtzeitig bekannt zu geben. In Ange-
legenheiten ihres Aufgabenbereichs ist 
ihr auf Wunsch das Wort zu erteilen. 

 

 
§ 8 

Ständige Ausschüsse 
 
(1)  Die folgenden ständigen Aus-
 schüsse nach § 10 a AO werden  
 gebildet: 
 
 
 
 
a)  Finanz- und Verwaltungsausschuss 
 
 Zusammensetzung: 
 
 6 Mitglieder 
  
 
 
 
 Aufgabengebiet:  

 
§ 9 

Ständige Ausschüsse 
 
(1)  Die folgenden ständigen Ausschüsse 

nach § 10 a AO i.V.m. § 15 d AO wer-
den gebildet: 

 
 
 
 

a.)  Hauptausschuss 
 

Zusammensetzung: 
 
7 Mitglieder des Amtsaus-
schusses und die Amtsdirek-
torin oder der Amtsdirektor 
ohne Stimmrecht. 
 
Aufgabengebiet: 

 
 
 
 

 Aufzunehmender Hinweis zur Rechts-
quelle Regelung Hauptausschuss. 

 
 
 
 
 

 Aufnahme Hauptausschuss nach § 15 d 
AO – Im Gegenzug: Künftiger Wegfall des 
Finanz- und Verwaltungsausschusses. 
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 Finanzwesen, Haushaltsplanung,  
 Personalangelegenheiten, Erwerb von  
 Amtsvermögen, Hauptsatzung, Aus-
 stattung der Verwaltung mit Informa-
 tions- und Kommunikationstechnik, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aufgaben nach § 15 d AO 
i.V.m. § 45 b GO, insbeson-
dere: 
 

 Vorbereitung der 

Amtsausschusssitzun-

gen, 

 

 Personalwesen, 
 

 Personalentscheidun-
gen für Inhaberinnen 
und Inhaber von Stel-
len, die der Amtsdirek-
torin oder dem Amts-
direktor unmittelbar 
unterstellt sind und 
Leitungsaufgaben er-
füllen auf Vorschlag 
des Amtsdirektors, 
 

 Aufgaben im Wesentlichen vom Aufga-
benbereich des Finanz- und Verwaltungs-
ausschusses übernommen. Ergänzt um 
Vorgabe Mustersatzung (z. Bsp. ist das 
„Berichtswesen“ neu aufgenommen). 
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 Haushaltssatzung mit 
Ergebnisplan, Finanz-
plan, Investitionsplan 
und Stellenplan, 
 

 Finanzwesen, 
 

 Grundstücksangele-
genheiten, 
 

 Berichtswesen. 
 

 
Der Hauptausschuss  
entscheidet ferner über          
 
1. die Führung von 

Rechtsstreitigkeiten 
und den Abschluss 
von Vergleichen, so-
weit ein Betrag von 
10.000,00 € nicht über-
schritten wird, 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Berichtswesen neu aufgenommen 
 
 

 Kompetenzrahmen von der Amtsdirekto-
rin/Amtsdirektor übernommen in  
doppelter Betragsangabe  
(siehe § 6 Abs. 3) – bis auf Ziffern 2, 3 
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2. die Übernahme von 
Bürgschaften, den Ab-
schluss von Gewähr-
verträgen und die Be-
stellung anderer Si-
cherheiten für Dritte 
sowie Rechtsge-
schäfte, die dem wirt-
schaftlich gleichkom-
men, soweit ein Betrag 
von 50.000,00 € nicht 
überschritten wird, 

 
3. den Erwerb von Ver-

mögensgegenständen, 
soweit der Wert des 
Vermögensgegenstan-
des einen Betrag von 
50.000,00 € nicht über-
steigt, 

 
4. den Abschluss von 

Leasing-Verträgen, so-
weit der monatliche 

 hier: Erhöhung auf 50.000 € (!) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 hier: Erhöhung auf 50.000 € (!) 
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Mietzins 2.000,00 € 
nicht übersteigt, 

 
5. die Veräußerung und 

Belastung von Amts-
vermögen, soweit der 
Wert des Vermögens-
gegenstandes oder die 
Belastung einen Wert 
von 20.000,00 € nicht 
übersteigt, 

 
6. die Annahme und Ver-

mittlung von Schen-
kungen, Spenden und 
ähnlichen Zuwendun-
gen bis zu einem Wert 
von 20.000,00 €, 

 
7. die Annahme von  
  Erbschaften bis zu  
  einem Wert von  

20.000,00 €, 
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8. die Anmietung und 
Anpachtung von 
Grundstücken und Ge-
bäuden soweit der mo-
natliche Mietzins je 
Objekt 4.000,00 € nicht 
übersteigt, 

 
9. die Vergabe von  
  Aufträgen bis zu 
  einem  Wert von  

   50.000,00 €, 
 

10. die Vergabe von Archi-
tekten- und Ingenieur-
leistungen bis zu ei-
nem Wert von 
50.000,00 €. 
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b)   Rechnungsprüfungs- 
  ausschuss 
 
  Zusammensetzung: 
 
  3 Mitglieder 
 
  Aufgabengebiet:  
 
  Prüfung der Jahresabschlüsse 
 
 
 
 
c)   Schulausschuss für den  
  Bereich Julianka Schule  
  Heiligenstedten 
 
  Zusammensetzung:  
 
  11 Mitglieder, davon 2 Bür- 
  ger/innen, die der Gemeinde 
  vertretung einer amtsangehöri-
  gen Gemeindeangehören oder 
  angehören können und die Mit-

 b.) Rechnungsprüfungs- 
   ausschuss 
 
   Zusammensetzung: 
 
   3 Mitglieder des  
   Amtsausschusses 
   Aufgabengebiet: 
    

 Prüfung des Jahresab-

schlusses 

 
 
 
 c.) Schulausschuss für den  
   Bereich Julianka Schule  

  Heiligenstedten 
 
   Zusammensetzung: 
 

11 Mitglieder, davon 2 Bür-
ger/innen, die der Gemeinde-
vertretung einer amtsangehöri-
gen Gemeinde angehören oder 
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  glied des Schulelternbeirats  
  sind. 
 
  Aufgabengebiet:  
 
  Beratung in allen  
  Schulangelegenheiten 
 
 
 
d)   Feuerschutzausschuss 
 
  Zusammensetzung:  
 
  6 Mitglieder, bestehend aus  
  dem/der Wehrführer/in der Frei-
  willigen Feuerwehr Krummen-
  diek sofern er/sie einer Ge- 
  meindevertretung angehört o 
  der angehören kann bzw. die  
  Wählbarkeitsvoraussetzungen 
  des § 6 GKWG erfüllt und je- 
  weils einem Mitglied aus den 
  Gemeindevertretungen Bek- 
  dorf, Moorhusen, Krummendiek 

angehören können und die Mit-
glied des Schulelternbeirates 
sind. 

 
   Aufgabengebiet: 
    

Beratung in allen  
Schulangelegenheiten  

 
 

d.) Feuerschutzausschuss 
 
   Zusammensetzung: 
 

6 Mitglieder, bestehend aus 
dem/der Wehrführer/in der Frei-
willigen Feuerwehr Krummen-
diek sofern er/sie einer Ge-
meindevertretung angehört o-
der angehören kann bzw. die 
Wählbarkeitsvoraussetzungen 
des § 6 GKWG erfüllt und je-
weils einem Mitglied aus den 
Gemeindevertretungen Bek-
dorf, Moorhusen, Krummendiek 
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  sowie 2 Mitgliedern aus der Ge-
  meindevertretung Kleve. 
 
  Aufgabengebiet:  
 
  Feuerschutzangelegenheiten 
  der Freiwilligen Feuerwehr  
  Krummendiek 
 
 
 
 
e)   Bauausschuss 
 
  Zusammensetzung:  
 
  3 Mitglieder 
 
 
  Aufgabengebiet:  
 
  Allgemeines Bauwesen 
 
 
 

sowie 2 Mitgliedern aus der Ge-
meindevertretung Kleve. 
 

   Aufgabengebiet: 
    

Feuerschutzangelegenheiten 
 der Freiwilligen Feuerwehr  

Krummendiek 
 
 
 

 
e.) Bauausschuss 

 
   Zusammensetzung: 
 

5 Mitglieder des  
Amtsausschusses 
 

   Aufgabengebiet: 
    

Bau- und  
Unterhaltungsmaßnahmen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Anpassung der Mitgliederzahl des Bau-
ausschusses auf 5 Mitglieder. 

 
 
 

 Erweiterung des Aufgabenfeldes um Maß-
nahmen der Unterhaltung. 
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f)   Kindergartenausschuss  
  Kindergarten „Löwenzahn“ 
 
  Zusammensetzung:  
 
  7 Mitglieder, davon bis zu 3  
  Bürgerinnen oder Bürger, die 
  der Gemeindevertretung einer 
  amtsangehörigen Gemeinde 
  angehören oder angehören  
  können. Die Gemeinden Bek 
  dorf, Krummendiek und Moor-
  husen entsenden jeweils 1 Mit-
  glied und die Gemeinden Kleve 
  und Huje jeweils 2 Mitglieder. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

f.) Kindergartenausschuss  
  Kindergarten „Löwenzahn“ 

 
   Zusammensetzung: 
 
  7 Mitglieder, davon 

bis zu 3 Bürgerinnen 
oder Bürger, die der 
Gemeindevertretung 
einer amts-
angehörige 
Gemeinde angehören 
oder angehören 
können. Die 
Gemeinden Bekdorf, 
Krummendiek und 
Moorhusen 
entsenden jeweils 1 
Mitglied und die 
Gemeinden Kleve 
und Huje jeweils 2 
Mitglieder. 
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  Aufgabengebiet:  
 
  Angelegenheiten des Kinder-
  gartens „Löwenzahn“ in Kleve. 
 
(2)  Der Amtsausschuss wählt für jeden 
 Ausschuss 2 Stellvertreterinnen  
 oder Stellvertreter, die in der  
 Reihenfolge ihrer Wahl im  
 Vertretungsfall tätig werden. 
 
(3)  Den Ausschüssen wird die  
 Entscheidung über die Befangenheit 
 ihrer Mitglieder und der nach § 10 a 
 Absatz 4 AO an den  
 Ausschusssitzungen teilnehmenden 
 Mitglieder des Amtsausschusses 
 übertragen. 

   Aufgabengebiet: 
    

 Angelegenheiten des Kinder-
gartens „Löwenzahn“ in Kleve 

 
(2) Der Amtsausschuss wählt für jeden 

Ausschuss zwei Stellvertreterinnen o-
der Stellvertreter, die in der Reihen-
folge ihrer Wahl im Vertretungsfall tätig 
werden. 

 
(3)       Den Ausschüssen wird die  
           Entscheidung über die Befangenheit  
           ihrer Mitglieder und der nach § 10 a  
           Absatz 4 AO an den  
           Ausschusssitzungen teilnehmenden  
           Mitgliedern des Amtsausschusses   
           übertragen. 
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§ 9 

Verarbeitung 
personenbezogener Daten 

 
(1)  Das Amt Itzehoe-Land ist für sich 
 selbst und für die amtsangehörigen 
 Gemeinden für die Zahlung  
 von Entschädigungen und um  
 Ehrungen vorzunehmen berechtigt, 
 Namen, Anschrift, Funktion,  
 Kontoverbindung, Fraktions- 
 zugehörigkeit, Tätigkeitsdauer und  
 Geburtsdatum der Mitglieder des  
 Amtsausschusses und der amts- 
 angehörigen Gemeindevertretungen 
 sowie der sonstigen Ausschuss- 
 mitglieder bei den Betroffenen gemäß 
 §§ 13, 26 LDSG zu erheben und in  
 einer Überweisungs- sowie einer  
 Mitgliederdatei zu speichern. 
 
(2)  Absatz 1 gilt entsprechend für die  

 
§ 10 

Verarbeitung  
personenbezogener Daten 

 
(1) Namen, Anschrift, Funktion, Te-

lekommunikationsdaten und 

Fraktionszugehörigkeit der Mit-

glieder des Amtsausschusses, 

der amtsangehörigen Gemeinde-

vertretungen sowie der sonsti-

gen Ausschussmitglieder wer-

den vom Amt zu allen mit der 

Ausübung des Mandats verbun-

denen Zwecken verarbeitet. Die 

Daten werden auch nach Aus-

scheiden aus dem Amt zu archi-

varischen Zwecken weiterverar-

beitet. 

 
(2) Darüber hinaus verarbeitet das 

Amt Anschrift und Kontoverbin-

dung der in Absatz 1 genannten 

 
 
 
 
 

 Die aktuelle Hauptsatzung des Amtes ist 
hinsichtlich der Regelungen zur Verarbei-
tung personenbezogener Daten zu über-
arbeiten, da diese den Anforderungen der 
EU-Datenschutz-Grundverordnung nicht 
mehr entspricht. Grundlage für die Über-
arbeitung waren neben einer Formulie-
rung aus der aktuellen Mustersatzung 
auch Hinweise des behördlichen Daten-
schutzbeauftragten. 
 

 Die Angaben wurden überdies von der 
Datenschutzbeauftragten des Kreises 
Steinburg (über die Kommunalaufsichts-
behörde) auf aktuelle Richtigkeit geprüft. 
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 Erhebung von Namen, Anschriften, 
 Funktionen und Tätigkeitsdauer von 
 ehrenamtlich Tätigen bei den  
 Betroffenen gemäß §§ 13, 26 LDSG 
 und Speicherung in einer  
 Mitgliederdatei und Überweisungs- 
 datei. 
 
(3)  Das Amt Itzehoe-Land ist für sich 
 selbst und für die amtsangehörigen 
 Gemeinden berechtigt, zu  
 allgemeinen Informationszwecken wie 
 Versand von Einladungen zu  
 Grundstückseigentümerversam- 
 mlungen und Informationen an  
 Grundstückseigentümer in einer  
 Grundstücksdatei folgende Daten  
 gemäß §§ 13, 26 LDSG aus Daten- 
 beständen, die der Gemeinde  
 bzw. dem Amt Itzehoe-Land aus der 
 Prüfung des gemeindlichen Vorkaufs
 rechtes nach §§ 24 - 28  
 Baugesetzbuch (BauGB) bekannt  
 geworden sind und aus dem beim Amt 
 Itzehoe-Land vorhandenem amtlichen 

Personen für den Zweck der Zah-

lung von Entschädigungen. Eine 

Übermittlung von Daten an das 

zuständige Finanzamt findet ge-

mäß der Mitteilungsverordnung 

in Verbindung mit § 93 a Abga-

beordnung statt. Eine darüber-

hinausgehende Übermittlung an 

dritte findet nicht statt. 

 
(3) Für den Zweck, Gratulationen 

anzusprechen, kann das Amt 

auch das Geburtsdatum und Tä-

tigkeitsdauer der in Absatz 1 ge-

nannten Personen verarbeiten, 

soweit dafür die Einwilligung der 

Betroffenen vorliegt.     

 
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten ent-

sprechend für die Daten von eh-

renamtlich Tätigen. 

 
(5) Eine Verarbeitung personenbe-

zogener Daten gemäß Artikel 6 
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 Liegenschaftskataster- Informations-
 system, aus den Einheitswertbeschei-
 den des Finanzamtes, aus den beim 
 Amt Itzehoe-Land geführten  
 Meldedateien, Gewerbedateien sowie 
 den Bauakten zu erheben und zu  
 speichern: 
 
  - Bezeichnung der Grundstücke  
  - Straßenlage 
  - Ort 
  - Eigentümer 
  - Anschrift 
 

der EU-Datenschutz-Grundver-

ordnung (EU-DSGVO) in Verbin-

dung mit § 3 des Landesdaten-

schutzgesetzes Schleswig-Hol-

stein (LDSG) in der jeweils gülti-

gen Fassung ist hiermit zulässig. 

Die erhobenen Daten dürfen nur 

zu den genannten Zwecken ver-

arbeitet werden. 

 

 
§ 10 

Verträge nach § 24 a AO i.V.m.  
§ 29 GO 

 
Verträge des Amtes mit Mitgliedern des Amts-
ausschusses, stellvertretenden Mitgliedern 
des Amtsausschusses, Personen nach § 10 a 
Abs. 2 AO und juristischen Personen, an de-
nen Mitglieder des Amtsausschusses, stellver-

 
§ 11 

Verträge nach § 24 a AO i.V.m.  
§ 29 Abs. 2 GO 

 
Verträge des Amtes mit Mitgliedern des Amts-
ausschusses oder stellvertretenden Mitglie-
dern des Amtsausschusses oder Personen 
nach § 10 a Abs. 2 AO oder der Amtsdirektorin 
oder dem Amtsdirektor und juristischen Perso-

 
 

 Redaktionelle Anpassungen laut Vorgabe 
Mustersatzung. 
 

 Betragsanpassung vorgenommen. 
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tretende Mitglieder des Amtsausschusses o-
der Personen nach § 10 a Abs. 2 AO beteiligt 
sind, sind ohne Genehmigung des Amtsaus-
schusses rechtsverbindlich, wenn sie sich  
innerhalb einer Wertgrenze von 5.000 €, bei 
wiederkehrenden Leistungen von monatlich 
500 €, halten. Ist dem Abschluss eines Vertra-
ges eine Ausschreibung vorangegangen und 
der Zuschlag nach Maßgabe der Vergabe- 
und Vertragsordnung für Leistungen oder 
Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistun-
gen oder Vergabeordnung für freiberufliche 
Leistungen für freiberufliche Leistungen erteilt  
worden, so ist der Vertrag ohne Genehmigung 
des Amtsausschusses rechtsverbindlich, 
wenn er sich innerhalb einer Wertgrenze von 
10.000 €, bei wiederkehrenden Leistungen 
von monatlich 1.000 € hält. 

nen, an denen Mitglieder des Amtsausschus-
ses oder stellvertretende Mitglieder des Amts-
ausschusses oder Personen nach § 10 a 
Abs. 2 AO oder die Amtsdirektorin oder der 
Amtsdirektor beteiligt sind, sind ohne Geneh-
migung des Amtsausschusses rechtsverbind-
lich, wenn die Auftragsvergabe unter Anwen-
dung des für die jeweilige Auftragsart gelten-
den Vergaberechts erfolgt ist und der Auftrags-
wert den Betrag von 10.000,00 €, bei wieder-
kehrenden Leistungen einen Betrag von 
1.000,00 € im Monat, nicht übersteigt. Erfolgt 
die Auftragsvergabe unter den Voraussetzun-
gen des Satzes 1 im Wege der freihändigen 
Vergabe/Verhandlungsvergabe ist der Vertrag 
ohne Beteiligung des Amtsausschusses 
rechtsverbindlich, wenn der Auftragswert den 
Betrag von 20.000,00 €, bei wiederkehrenden 
Leistungen einen Betrag in Höhe von  
2.000,00 € im Monat, nicht übersteigt. 
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§ 11 

Verpflichtungserklärungen 
 
Verpflichtungserklärungen zu Geschäften,  
deren Wert 10.000 €, bei wiederkehrenden 
Leistungen monatlich 1.000 €, nicht über-
steigt, sind rechtsverbindlich, auch wenn sie 
nicht den Formvorschriften des § 24 a AO 
i.V.m. § 51 Abs. 2 GO entsprechen. 

 
§ 12 

Verpflichtungserklärungen 

 
Verpflichtungserklärungen zu Geschäften, 
deren Wert 10.000,00 €, bei wiederkehrenden  
Leistungen monatlich 1.000,00 €, nicht über 
steigt, sind rechtsverbindlich, auch wenn sie  
nicht den Formvorschriften des § 24 a AO  
i.V.m. § 51 Abs. 2 und 3 GO entsprechen.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 12 

Veröffentlichungen 
 
(1)  Die Bekanntmachungen und Verkün-
 dungen des Amtes erfolgen durch  
 Bereitstellung im Internet unter der  
 Internetadresse  
 www.amtitzehoe-land.de innerhalb  
 eines Zeitraumes von drei Tagen vor 
 der Veröffentlichung ist auf  
 Bekanntmachungen im Internet jeweils 
 unter Angabe der Internetadresse in 

 
§ 13 

Veröffentlichungen 
 
(1)  Die Bekanntmachungen und Verkün-

dungen des Amtes werden durch Be-
reitstellung auf der Internetseite 
www.amt-itzehoe-land.de bekanntge-
macht.  
 

(2)   Textfassungen der Satzungen und 
Verordnungen werden in der Amtsver-
waltung Itzehoe-Land, Margarete-

 
 
 
 

 Redaktionelle Anpassungen – Anpassung 
Aufbau an Mustersatzung. 
 

 Anpassungen an die aktuelle Bekanntma-
chungsverordnung des Landes S-H: 
 
Der Hinweis innerhalb eines Zeitraumes 
von drei Tagen vor der Veröffentlichung 

http://www.amtitzehoe-land.de/
http://www.amt-itzehoe-land.de/
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 der Zeitung „Norddeutsche Rund-
 schau“ hinzuweisen. Der Hinweis in 
 der Zeitung entfällt bei Bekannt- 
 machungen, die keine Rechtsset-
 zungsvorhaben betreffen. Die örtliche 
 Bekanntmachung und Verkündung ist 
 mit Ablauf des Tages bewirkt, an dem 
 sie im Internet verfügbar ist.  
 
(2)  Auf die gesetzlich vorgeschriebene 
 Auslegung von Plänen und  
 Verzeichnissen ist in der Form des  
 Absatzes 1 Satz 1hinzuweisen.  
 Die Auslegungsfrist beträgt einen  
 Monat, soweit nicht gesetzlich etwas 
 anderes bestimmt ist. Beginn und 
 Ende der Auslegung sind auf dem aus-
 gelegten Exemplar mit Unterschrift zu 
 vermerken.  
 
(3)  Andere gesetzlich vorgeschriebene  
 öffentliche Bekanntmachungen  
 erfolgen ebenfalls in der Form des  
 Absatzes 1, Satz 1 soweit nicht  
 etwas anderes bestimmt ist.  

Steiff-Weg 3, 25524 Itzehoe zur Mit-
nahme bereitgehalten. Auf Antrag kann 
sich jede Person Satzungen und Ver-
ordnungen kostenpflichtig zusenden 
lassen. 

 
(3)  Auf die gesetzlich vorgeschriebene 

Auslegung von Plänen und Verzeich-
nissen ist in der Form des Absatzes 1 
Satz 1 hinzuweisen. Die Auslegungs-
frist beträgt einen Monat, soweit nicht 
gesetzlich etwas anderes bestimmt ist. 
Beginn und Ende der Auslegung sind 
auf dem ausgelegten Exemplar mit Un-
terschrift zu vermerken.  

  
(4)   Andere gesetzlich vorgeschriebene öf-

fentliche Bekanntmachungen erfolgen 
ebenfalls in der Form des Absatzes 1, 
Satz 1 soweit nicht etwas anderes be-
stimmt ist.  

 

auf Bekanntmachungen im Internet je-
weils unter Angabe der Internetadresse in 
der Zeitung „Norddeutsche Rund-schau“ 
entfällt künftig. 
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(4)  Textfassungen der Satzungen und 
 Verordnungen werden in der  
 Amtsverwaltung Itzehoe-Land,  
 Margarete-Steiff-Weg 3, 25524 Itzehoe 
 zur Mitnahme bereitgehalten.  
 Auf Antrag kann sich jede Person  
 Satzungen und Verordnungen  
 kostenpflichtig zusenden lassen. 
 

 
§ 13 

Inkrafttreten 
 
Die Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer Be-
kanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Hauptsatzung vom 25.09.2003, zuletzt geän-
dert durch Satzung vom 29.05.2013, außer 
Kraft. / Diese Satzung (Nachtrag 1 / Nachtrag 
2) tritt am Tage nach der Bekanntmachung in 
Kraft.  
 
Die Genehmigung nach § 24 a der Amtsord-
nung In Verbindung mit § 4 Abs. 1 der Ge-
meindeordnung wurde durch Verfügung des 

 
§ 14 

Inkrafttreten 
 

Die Hauptsatzung tritt am 01. Juli 2023 in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung 
vom 10.09.2014, zuletzt geändert durch 
Satzung vom 30.11.2021, außer Kraft. 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Die Genehmigung nach § 24 a der Amtsord-
nung in Verbindung mit § 4 Abs. 1 der Ge-
meindeordnung wurde durch Verfügung des 
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Landrats des Kreises am 28.07.2014 / 
18.01.2021 / 18.11.2021 erteilt. 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit ausge-
fertigt und ist bekannt zu machen.  
 
Itzehoe, den 10.09.2014 / 04.02.2021 / 
30.11.2021 
 
Gez. 
Renate Lüschow 
Amtsvorsteherin 

Landrats des Kreises Steinburg am 
TT.MM.JJJJ erteilt. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Die vorstehende Satzung wird hiermit ausge-
fertigt und ist bekannt zu machen.  
 
Itzehoe, den TT.MM.JJJJ 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Renate Lüschow 
Amtsvorsteherin 
 

 


